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Personalreglement (SRV 17) der Gemeinde Herisau: Teil-Revisionsentwurf (nach 2. Lesung GR 21.01.2020) Stand: 22. Januar 2020 
 
 
Geltendes Recht Vorgeschlagener Wortlaut Begründung 
 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
 
I. Zweck und Geltungsbereich 

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 
1 Dieses Reglement bestimmt das Arbeits-
verhältnis für das Personal der Gemeinde 
Herisau. 
2 Lehrende unterstehen nicht diesem Reg-
lement. 
3 Angestellte, die nach den Vorschriften des 
Obligationenrechts beschäftigt werden, un-
terstehen nicht diesem Reglement, sofern die 
Verordnung oder der Arbeitsvertrag nichts 
Gegenteiliges vorsieht. 

 
 
 
 
 
 
1Dieses Reglement regelt die Grundzüge des 
Arbeitsverhältnisses zwischen der Gemeinde 
als Arbeitgeberin und ihren Angestellten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wortlaut vom Kanton übernommen 
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II. Anwendbares Recht   

Art. 2 Öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis 
1 Die Arbeitsverhältnisse sind öffentlich-
rechtlich. Sie richten sich nach diesem Reg-
lement, dessen Ausführungs-bestimmungen 
sowie dem übergeordneten Bundesrecht. 
2 Soweit dieses Reglement und dessen Aus-
führungsbestimmungen nichts Abweichen-
des bestimmen, gelten die einschlägigen Best-
immungen des Obligationenrechts sinnge-
mäss. 
3 Der Gemeinderat erlässt zur Sicherstel-
lung eines einheitlichen und rechtsgleichen 
Vollzuges Ausführungsbestimmungen. 

 

 

Art. 3 Privatrechtliches Arbeitsverhältnis 
1 Durch die Verordnung können aus-
nahmsweise bestimmte Personen oder Be-
rufsgruppen vom Geltungsbereich dieses 
Reglements ausgenommen und den Vor-
schriften des Obligationenrechts unterstellt 
werden.  
2 Für Angestellte, die nach den Vorschriften 
des Obligationenrechts angestellt werden, 
gelten jene Bestimmungen, insbesondere Art. 
319 f. OR sowie die Vorschriften des Bun-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Der Gemeinderat regelt die Arbeitsver-

hältnisse der Auszubildenden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen. 
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desgesetzes über die Gleichstellung von Frau 
und Mann. 1)  

III. Personalpolitik und Sozialpartnerschaft 
  

Art. 4 Grundsätze und Ziele der Personalpoli-
tik 

1 Die Gemeinde bekennt sich zu einer zeit-
gemässen, sozial verantwortungsvollen und 
wirtschaftlich tragbaren Personalpolitik. Ins-
besondere fördert sie die Angestellten, ge-
währleistet deren Gleichbehandlung und die 
Chancengleichheit von Frau und Mann. 
2 Die Gemeinde achtet die Grundsätze der 
Sozialpartnerschaft. Diese sollen mit regel-
mässigen paritätischen Treffen von Gemein-
derat und einer mandatierten Vertretung der 
Angestellten gepflegt werden. Anlässlich die-
ser Treffen, die mindestens einmal jährlich 
stattfinden, ist über Entscheide, die sich auf 
die Angestellten auswirken können, zu in-
formieren und es sind Entscheidgrundlagen 
vorzubereiten. 
3 Sie achtet und schützt die Persönlichkeit 
der Angestellten und nimmt auf deren Ge-
sundheit Rücksicht. 
4 In angemessenem Umfange unterstützt die 
Gemeinde das Angebot von Ausbildungs-
plätzen und Arbeitsplätzen für die Integrati-
on von Personen mit Behinderungen oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4 In angemessenem Umfange unterstützt die 
Gemeinde das Angebot von Ausbildungs-
plätzen und Arbeitsplätzen für die Integrati-
on von Personen mit Beeinträchtigungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionelle Änderung 
 
 
 

                                                        
1) GlG, SR 151.1 
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reduzierter Belastbarkeit. 
5 Sie ist offen für Angebote von flexiblen 
Arbeitsformen und Arbeitszeitmodellen und 
fördert umweltbewusstes Verhalten auf dem 
Weg zur Arbeit und am Arbeitsplatz. 

oder reduzierter Belastbarkeit. 

 

 

 

 

IV. Zuständigkeiten 
  

Art. 5 Zuständigkeiten 
1 Der Gemeinderat ist für die Anstellung 
des Personals zuständig. 
 
 
 
2 Er kann diese Zuständigkeit delegieren. 
Nicht delegiert werden kann die Anstellung 
der Abteilungsleitungen und des Gemeinde-
schreibers bzw. der Gemeindeschreiberin.  
3 Die Anstellung erfolgt in jedem Fall in 
Zusammenarbeit mit dem Personaldienst. 

 
4 Für den Erlass personalrechtlicher Verfü-
gungen ist die jeweilige Anstellungsinstanz in 
Zusammenarbeit mit dem Personaldienst 
zuständig. 

 

 

 

 

Art. 5 Anstellungsbehörde 
1 Soweit keine besondere Regelung besteht, 
werden sämtliche Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers durch die Anstellungsbehörde 
ausgeübt.  
 
2 Der Gemeinderat ist zuständig für Anstel-
lung und Kündigung der Abteilungsleitun-
gen und der Gemeindeschreiberin bzw. des 
Gemeindeschreibers.  
3 Im Übrigen richten sich die Zuständigkei-
ten für Anstellung und Kündigung nach der 
Verordnung. 

4 Der Personaldienst ist als Fachstelle für 
sämtliche Personalfragen in sämtliche perso-
nalrechtlichen Prozesse einzubeziehen und 
sorgt für eine einheitliche Anwendung des 
Personalrechts. Im Rahmen seiner Zustän-
digkeiten und Aufgaben hat der Personal-
dienst ein vollumfängliches Einsichts- und 
Auskunftsrecht in sämtlichen personalrecht-
lichen Angelegenheiten. 

 
 

Vom Kanton übernommen,  
Formulierung umfasst Anstellung und Kün-
digung sowie sämtliche weitere Rechte. 
Einführung der „Anstellungsbehörde“ als 
einheitlichem Begriff. 
 
 
 
 
 
 
 

Einbezug des Personaldienstes nicht nur in 
Anstellungs- sondern grundsätzlich in sämt-
liche personalrechtlichen Prozesse (wird heu-
te schon so gehandhabt).  
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5 Das Weisungsrecht liegt unabhängig von 
der Anstellungsinstanz beim jeweiligen di-
rekten Vorgesetzten. 

 
5 Das Weisungsrecht liegt unabhängig von 
der Anstellungsbehörde beim jeweiligen di-
rekten Vorgesetzten. 

 

 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 

 

2. Abschnitt: Beginn, Beendigung und Änderung 
des Arbeitsverhältnisses 
 
I. Beginn des Arbeitsverhältnisses 

 

  

Art. 6 Stellenausschreibung 
1 Frei werdende oder neu geschaffene Stel-
len werden in der Regel öffentlich und ge-
schlechtsneutral ausgeschrieben. 
2 Die Stellen können auch auf dem Wege 
der Berufung oder durch Beförderung be-
setzt werden. 

Art. 7 Entstehung des Arbeitsverhältnisses und 
Probezeit 

1 Das Arbeitsverhältnis entsteht mit der 
Unterzeichnung des Arbeitsvertrages durch 
die Parteien. 
2 Die Probezeit beträgt 3 Monate. In be-
gründeten Fällen, insbesondere bei Änderung 
des Beschäftigungsgrades oder der Funktion, 
kann vertraglich auf eine Probezeit verzich-
tet, sie kann verkürzt oder um maximal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Das Arbeitsverhältnis entsteht durch den 
Abschluss eines schriftlichen Arbeits-
vertrages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen 
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3 Monate verlängert werden. 
3 Bei Arbeitsverhinderung infolge Krank-
heit, Unfall, Mutterschaft oder militärischen 
und anderen Dienstleistungen verlängert sich 
die Probezeit entsprechend. 

Art. 8 Befristete und unbefristete Arbeitsver-
hältnisse 

1 Das Arbeitsverhältnis kann unbefristet 
oder in begründeten Fällen befristet sein. 
2 Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis 
kann im Arbeitsvertrag die Probezeit wegbe-
dungen oder die ordentliche Kündigung vor 
dessen Ablauf ausgeschlossen werden. 

II. Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
  

Art. 9 Im Allgemeinen 
Das Arbeitsverhältnis endet: 

a) mit Erreichen des ordentlichen Rentenal-
ters (Art. 10) 

b) mit vorzeitiger Pensionierung (Art. 11) 

c) durch Aufhebung im gegenseitigen Ein-
vernehmen (Art. 12) 

d) bei vollständiger Invalidität der oder des 
Angestellten (Art. 13) 

e) mit Ablauf der vereinbarten Dauer (Art. 
14) 

f) durch ordentliche oder fristlose Kündi-
gung (Art. 15) 

 
 
 
 

b) aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nicht mehr erforderlich (vgl. Art. 11) 
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g) mit Tod der oder des Angestellten. 

Art. 10 Ordentliche Pensionierung 
1 Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündi-
gung auf Ende des Monats, in welchem das 
ordentliche Rentenalter nach dem Bundesge-
setz über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung 2)  erreicht wird. 
2 In begründeten Fällen kann der Gemein-
derat die Verlängerung des Arbeitsverhältnis-
ses bewilligen. Das Gesuch ist mindestens 6 
Monate im Voraus einzureichen. 

Art. 11 Vorzeitige Pensionierung 
1 Die vorzeitige Pensionierung ist ab dem 
vollendeten 60. Altersjahr auf Gesuch der 
oder des Angestellten möglich. 
2 Das Gesuch ist mindestens 6 Monate im 
Voraus einzureichen. Der Gemeinderat ent-
scheidet nach Rücksprache mit der zuständi-
gen Abteilungsleitung und dem Personal-
dienst. 
3 Wird die vorzeitige Pensionierung bewil-
ligt, so endet das Arbeitsverhältnis ohne 
Kündigung auf den Beginn der vorzeitigen 
Pensionierung. 
4 Die Leistungen richten sich nach der Ver-
ordnung über die Pensionskasse des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden 3) sowie Art. 31 f.. 

 
 
 
 
 
 
 
2 In begründeten Fällen kann das Arbeitsver-
hältnis im gegenseitigen Einvernehmen ver-
traglich bis zum vollendeten 70. Altersjahr 
verlängert werden.  

Art. 11 aufgehoben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen 
 
 
 
 
 
Die vorzeitige Pensionierung ist lediglich 
noch ein individueller „emotionaler“ Akt. 
Eine Leistungspflicht aus Sicht der Arbeitge-
berin entsteht keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2) AHVG, SR 831.10 
3) Pensionskassenverordnung, bGS 142.213 
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Art. 12 Einvernehmliche Aufhebung 
Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen 
Einvernehmen jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist aufgehoben werden. 
Die Aufhebung hat schriftlich zu erfolgen. 
Sie ist dem Gemeinderat zur Kenntnis zu 
bringen. 

 

 

 

 

 

Art. 13 Invalidität 
Das Arbeitsverhältnis endet bei vollständiger 
Invalidität der oder des Angestellten ohne 
Kündigung mit Eintritt der Rechtskraft der 
IV-Verfügung. 

Art. 14 Ablauf der vereinbarten Dauer 
Ein befristetes Arbeitsverhältnis endet ohne 
Kündigung mit Ablauf der vereinbarten 
Dauer. 

 
1 Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseiti-
gen Einvernehmen jederzeit mit einem 
schriftlichen Vertrag aufgehoben werden. 

 

 
2 Die Vereinbarung einer Entschädigung ist 
im Umfang von maximal 6 Monatslöhnen 
möglich. 
3 Beabsichtigt die Anstellungsbehörde eine 
einvernehmliche Aufhebung des Arbeitsver-
hältnisses, ist vorgängig der Personaldienst 
beizuziehen. 

 

 
 

 

 

 
Vom Kanton übernommen. 
Neu muss die Aufhebung nicht mehr dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden, 
wenn er nicht zuständige Anstellungs-
behörde ist.  

III. Kündigung – Im Besonderen   

Art. 15 Ordentliche und fristlose Kündigung 
1 Das Arbeitsverhältnis kann von jeder Par-
tei ordentlich oder fristlos gekündigt werden. 
2 Die ordentliche Kündigung durch die Ar-
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beitgeberin bedarf eines sachlichen Grundes. 
3 Die fristlose Kündigung bedarf eines 
wichtigen Grundes. Als wichtiger Grund gilt 
jeder Umstand, der die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses für die kündigende Partei 
unzumutbar macht. 
4 Kündigungen sind dem Gemeinderat zur 
Kenntnis zu bringen. 

 

Art. 16 Freistellung 
1 In begründeten Fällen kann die Arbeitge-
berin eine Freistellung anordnen. 
2 Während der Freistellung muss sich die 
oder der Angestellte an den Lohn anrechnen 
lassen, was sie oder er durch eine anderweiti-
ge Tätigkeit verdient.  

Art. 17 Kündigungsfristen und Kündigungs-
termine 

1 Während der Probezeit kann das Arbeits-
verhältnis jederzeit unter Einhaltung einer 
Frist von 7 Kalendertagen auf jeden beliebi-
gen Termin ordentlich gekündigt werden. 
2 Nach Ablauf der Probezeit kann das Ar-
beitsverhältnis unter Einhaltung folgender 
Fristen auf das Ende jedes Monats ordentlich 
gekündigt werden: 

a) zwei Monate im ersten Dienstjahr. 

b) drei Monate ab dem zweiten Dienstjahr. 

 
 
 
 
 
 
4 Aufgehoben 
 
 
 
 
1 In begründeten Fällen kann die Anstel-
lungsbehörde eine Freistellung anordnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In denjenigen Fällen, in denen der GR An-
stellungsbehörde ist, hat er Kenntnis, in an-
deren Fällen ist dies nicht zwingend erfor-
derlich. 

Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“ 
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3 In begründeten Fällen können die Parteien 
im Arbeitsvertrag eine längere Kündigungs-
frist von bis zu 6 Monaten vereinbaren. 

Art. 18 Formelles 
1 Der oder dem Angestellten ist das rechtli-
che Gehör zu gewähren. Ist ein sofortiger 
Entscheid im öffentlichen Interesse notwen-
dig, muss die Anhörung so bald als möglich 
nachgeholt werden. 
2 Jede Kündigung hat schriftlich zu erfol-
gen. Die Kündigung durch die Arbeitgeberin 
erfolgt in Form einer Verfügung. 

Art. 19 Missbräuchliche Kündigung 
1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch die Arbeitgeberin ist missbräuchlich, 
wenn sie ausgesprochen wird: 

a) wegen einer Eigenschaft, die der oder dem 
Angestellten kraft ihrer oder seiner Per-
sönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Ei-
genschaft stehe in einem Zusammenhang 
mit dem Arbeitsverhältnis oder beein-
trächtige wesentlich die Zusammenarbeit; 

b) weil die oder der Angestellte ein verfas-
sungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, 
die Rechtsausübung verletze eine Pflicht 
aus dem Arbeitsverhältnis oder beein-
trächtige wesentlich die Zusammenarbeit; 

c) ausschliesslich um die Entstehung von 
Ansprüchen der oder des Angestellten aus 
dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Jede Kündigung hat schriftlich zu erfol-
gen. Die Kündigung durch die Anstellungs-
behörde erfolgt in Form einer Verfügung. 

 
1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch die Anstellungsbehörde ist miss-
bräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 

Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
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d) weil die oder der Angestellte nach Treu 
und Glauben Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis geltend macht; 

e) weil die oder der Angestellte schweizeri-
schen obligatorischen Militär- oder 
Schutzdienst oder schweizerischen Zivil-
dienst leistet oder eine nicht freiwillig 
übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt; 

f) weil die oder der Angestellte einem Ar-
beitnehmerverband angehört oder nicht 
angehört, oder weil sie oder er eine ge-
werkschaftliche Tätigkeit rechtmässig aus-
übt; 

g) wenn sie diskriminierend ist nach den 
Vorschriften des zweiten Abschnittes des 
Bundesgesetzes über die Gleichstellung 
von Frau und Mann. 4)  

2 Die Rechtsfolgen einer missbräuchlichen 
Kündigung richten sich nach Art. 21. 

Art. 20 Kündigung zur Unzeit 
1 Nach Ablauf der Probezeit darf die Ar-
beitgeberin das Arbeitsverhältnis nicht kün-
digen: 

a) während die oder der Angestellte schwei-
zerischen obligatorischen Militär- oder 
Schutzdienst oder schweizerischen Zivil-
schutz leistet sowie während 4 Wochen 
vorher und nachher, sofern die Dienstleis-
tung mehr als 11 Kalendertage dauert; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nach Ablauf der Probezeit darf die An-
stellungsbehörde das Arbeitsverhältnis nicht 
kündigen: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4) GlG, SR 151.1 
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b) während 90 Kalendertagen im ersten 
Dienstjahr, danach während 180 Kalen-
dertagen, an denen die oder der Angestell-
te ohne eigenes Verschulden durch 
Krankheit oder Unfall ganz oder teilweise 
an der Arbeitsleistung verhindert ist; 

c) während der Schwangerschaft und in den 
112 Kalendertagen nach der Geburt des 
Kindes; 

d) während die oder der Angestellte mit Zu-
stimmung der Arbeitgeberin an einer von 
der zuständigen Bundesbehörde angeord-
neten Dienstleistung für eine Hilfsaktion 
im Ausland teilnimmt. 

2 Die Kündigungsfrist beginnt mit Empfang 
der Kündigung durch die Angestellte oder 
den Angestellten zu laufen. 
3 Wird die Kündigung vor einer Sperrfrist 
ausgesprochen und ist die Kündigungsfrist 
bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird de-
ren Ablauf unterbrochen und erst nach Be-
endigung der Sperrfrist fortgesetzt. Wird die 
Kündigung während einer Sperrfrist ausge-
sprochen, so beginnt die Kündigungsfrist erst 
nach Beendigung der Sperrfrist zu laufen. 
4 Gilt für die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines 
Monats, und fällt dieser Termin nicht mit 
dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist 
zusammen, so verlängert sich diese bis zum 
nächstfolgenden Endtermin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) während die oder der Angestellte mit Zu-

stimmung der Anstellungsbehörde an ei-
ner von der zuständigen Bundesbehörde 
angeordneten Dienstleistung für eine 
Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
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Art. 21 Anfechtung der Kündigung 
1 Eine ordentliche oder fristlose Kündigung 
kann nach Art. 65 angefochten werden. 
2 Eine ausgesprochene Kündigung ist in 
jedem Fall gültig. Ein Anspruch auf Fortfüh-
rung des bisherigen oder Eingehung eines 
neuen Arbeitsverhältnisses besteht nicht. 

 

 

 

 
3 Erweist sich die Kündigung nachträglich 
als rechtswidrig oder wurde ein wesentlicher 
Verfahrensgrundsatz grob verletzt, so hat die 
oder der Angestellte Anspruch auf Entschä-
digung von bis zu 6 Monatslöhnen. 

 

4 Im Falle einer ungerechtfertigten fristlosen 
Kündigung hat die oder der Angestellte zu-
dem Anspruch auf Ersatz dessen, was sie 
oder er verdient hätte, wenn das Arbeitsver-
hältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags-
zeit beendigt worden wäre. Die oder der An-
gestellte muss sich daran anrechnen lassen, 
was sie oder er infolge der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erspart hat oder was sie 
oder er durch anderweitige Arbeit verdient 
oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
3 Wird die Kündigung angefochten, so kann 
die Anstellungsbehörde der oder dem Ge-
kündigten die Weiterbeschäftigung oder eine 
andere zumutbare Arbeit anbieten.  

 
4  Erweist sich die Kündigung nachträglich als 
rechtswidrig, oder wurde ein wesentlicher 
Verfahrensgrundsatz grob verletzt, so hat die 
oder der Angestellte Anspruch auf Entschä-
digung von bis zu 6 Monatslöhnen, sofern 
keine Weiter- oder Wiederbeschäftigung er-
folgte.  
5 Im Falle einer ungerechtfertigten fristlosen 
Kündigung hat die oder der Angestellte zu-
dem Anspruch auf Ersatz dessen, was sie 
oder er verdient hätte, wenn das Arbeitsver-
hältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags-
zeit beendigt worden wäre. Die oder der An-
gestellte muss sich daran anrechnen lassen, 
was sie oder er infolge der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erspart hat oder was sie 
oder er durch anderweitige Arbeit verdient 
oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.  

 
 
 
 
 
 
 

Vom Kanton übernommen. Neu Möglichkeit 
bei Anfechtung der Kündigung eine Weiter-
beschäftigung oder andere zumutbare Arbeit 
anzubieten.  



 Beilage 1.2 

PersonalreglementSynopse_Beilage 1.2.docx 14/45 

Art. 22 Sozialplan 
Kommt es wegen Stellenabbaus zu einer er-
heblichen Zahl von Kündigungen, legt der 
Gemeinderat unter Beizug der Vertretungen 
der betroffenen Angestellten einen Sozialplan 
fest. Dieser regelt die finanziellen Leistungen 
der Gemeinde an die gekündigten Angestell-
ten. Die Gemeinde kann auch Leistungen 
anderer Art vorsehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Änderung des Arbeitsverhältnisses 
  

Art. 23  
1 In gegenseitigem Einvernehmen kann das 
Arbeitsverhältnis jederzeit umgestaltet wer-
den. 

 
2 Kommt keine Einigung zustande, kann 
jede Partei die einseitige Änderung des Ar-
beitsverhältnisses beantragen (Änderungs-
kündigung). Die Änderungskündigung rich-
tet sich nach Art. 15 f.. 

 
 
1 In gegenseitigem Einvernehmen kann das 
Arbeitsverhältnis in Absprache mit dem Per-
sonaldienst jederzeit umgestaltet werden. Die 
Änderung hat schriftlich zu erfolgen.  

 
 
Vom Kanton übernommen 

 

3. Abschnitt: Rechte der Angestellten 
 
I. Lohn 

  

Art. 24 Bestimmung des Lohnes 
1 Die Angestellten haben Anspruch auf ei-
nen angemessenen Lohn. Die Höhe des Loh-
nes richtet sich nach einer Funktions- oder 
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Vergleichsbewertung und den individuellen 
Eigenschaften der Angestellten wie nament-
lich Qualifikation, Ausbildung, Leistung und 
Erfahrung. 
2 Die Angestellten haben bei vergleichbarer 
Ausbildung, Erfahrung oder Leistung An-
spruch auf gleichen Lohn für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit. 

3 Jede Stelle wird gestützt auf die Funkti-
ons- oder Vergleichsbewertung einer be-
stimmten Bandbreite von Gehaltsklassen 
zugeordnet. Der Anhang zum Personalreg-
lement legt für jede Gehaltsklasse den mini-
malen und den maximalen Lohn fest; er wird 
durch den Gemeinderat bei einer generellen 
Lohnanpassung und/oder Teuerung entspre-
chend nachgeführt. 

4 Der Gemeinderat überprüft alle vier Jahre 
die minimalen und maximalen Löhne aller 
Gehaltsklassen der Besoldungstabelle. 

 

5 In begründeten Ausnahmefällen kann der 
Gemeinderat eine Entlöhnung in Abwei-
chung von Abs. 2 und 3 festlegen. 

 

 

 
6 Die Verordnung regelt das Nähere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 aufgehoben 
 
 
 
 
5 In begründeten Ausnahmefällen kann eine 

von Abs. 2 und 3 abweichende Entlöhnung 
festgelegt werden, namentlich wenn auf 
dem Arbeitsmarkt keine Fachkräfte ge-
mäss den Regeln über die Bestimmung des 
Lohnes gefunden werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanton hat vergleichbare Regelung (vgl. 
aArt. 34Abs. 4 Personalgesetz AR) im Rah-
men der Revision gestrichen. 
 

Vom Kanton übernommen. Mit dieser Er-
gänzung besteht die Möglichkeit, auch bei 
einem angespannten Arbeitsmarkt künftig 
Spezialisten zu gewinnen und damit wettbe-
werbsfähig zu bleiben. 
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Art. 25 Gehaltsauszahlung 
1 Monatlich ausgerichtet wird ein Dreizehn-
tel des Jahreslohnes. 
2 Der 13. Monatslohn wird mit der Besol-
dung vom November ausbezahlt. 
3 Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis 
während des Kalenderjahres, wird der 13. 
Monatslohn anteilmässig ausgerichtet. 

Art. 26 Anpassung des Lohnes 
1 Die Löhne der Angestellten werden jähr-
lich überprüft. Lohnerhöhungen und  
-kürzungen können generell oder individuell 
ausgesprochen werden.  
2 Die Verordnung regelt das Nähere. 

Art. 27 Lohnerhöhung 
1 Der Gemeinderat legt jährlich eine allfälli-
ge generelle Lohnerhöhung (Reallohnerhö-
hung und/oder Teuerungsausgleich) unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der Le-
benshaltungskosten sowie der allgemeinen 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage fest.  
2 Die Anstellungsinstanz legt die individuel-
le Jahresbesoldung gemäss den Vorgaben des 
Gemeinderates jährlich fest. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Der Gemeinderat entscheidet über gene-
relle Lohnanpassungen. 

 
 
 
 
2 Der Gemeinderat entscheidet auf Antrag 
von Ressort- und Abteilungsleitung über 
individuelle Lohnanpassungen. 
3 Generelle und individuelle Lohnerhöhun-
gen stehen unter Vorbehalt der Genehmi-
gung des Voranschlags. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen. 
 
 
 
 

Gemäss Praxis. 
 
 
Vom Kanton übernommen. 
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Art. 28 Lohnkürzung 
Sind die Leistungen ungenügend, kann nach 
vorangehender, schriftlicher Androhung und 
unter Gewährung des rechtlichen Gehörs 
eine Rückstufung der Besoldung verfügt 
werden. 

II. Abgeltungen 
  

Art. 29 Zulagen 
1 Die Verordnung sieht für Inkonvenien-
zen, wie namentlich unregelmässige Arbeits-
zeiten, zusätzliche Dienste oder Arbeitser-
schwernisse sowie für ausserfamiliäre Kin-
derbetreuung Zulagen vor. 
2 Die Kinder- und Ausbildungszulagen 
richten sich nach dem Gesetz über die Fami-
lienzulagen. 5) 

Art. 30 Spesen 
1 Die Angestellten haben Anspruch auf Er-
satz für berufsbedingte Auslagen (Spesenent-
schädigung).  
2 Die Verordnung regelt das Nähere. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2 Die Kinderzulagen richten sich nach dem 
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
die Familienzulagen.5 

 
 
 
 
 
 

Redaktionelle Änderung. 

                                                        
5) EG zum FamZG, bGS 822.41 
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III. Personalvorsorge und Lohnfortzahlung 
  

Art. 31 Personalvorsorge 
1 Die Gemeinde ist bei der Pensionskasse 
von Appenzell A.Rh. angeschlossen.6) 
2 Der Beitritt zur Pensionskasse ist für alle 
der beruflichen Vorsorge unterstehenden 
Angestellten obligatorisch.  

 
3 Angestellte mit einem niedrigeren Jahres-
bruttolohn werden auf Mitteilung hin frei-
willig in die Versicherung aufgenommen. 
4 Die Finanzierung der Pensionskasse be-
ruht auf dem Beitragsprimat. Die Beiträge 
zur Finanzierung der Altersgutschriften und 
der Risikoversicherung tragen die Gemeinde 
sowie die jeweiligen Versicherten je zur 
Hälfte. Die Gemeinde trägt die Verwal-
tungskosten. 

Art. 32 Lohnfortzahlung bei Krankheit 
1 Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
erhalten die Angestellten eine Lohnfortzah-
lung während 730 Kalendertagen pro Fall. 
Während der ersten 6 Monate beträgt die 
Lohnfortzahlung 100 % des Lohnes, im An-
schluss daran 80 %. 

 
 
 

2 Der Beitritt zur Pensionskasse ist für alle 
der beruflichen Vorsorge unterstehenden 
Angestellten obligatorisch. Über Ausnahmen 
entscheidet der Gemeinderat. 

3 aufgehoben 
 
 

4 aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vom Kanton übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6)  Pensionskassengesetz, bGS 142.22 
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2 Die Gemeinde schliesst eine Krankentag-
geldversicherung ab. Die Prämien werden je 
zur Hälfte von der Gemeinde und den Ange-
stellten getragen. 

Art. 33 Lohnfortzahlung bei Unfall 
1 Die Angestellten sind nach den Vorschrif-
ten des Bundesgesetzes über die Unfallversi-
cherung7) gegen die Folgen von Berufs- und 
Nichtberufsunfällen versichert. 
2 Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Unfall er-
halten die Angestellten eine Lohnfortzahlung 
während 730 Kalendertagen pro Fall. Wäh-
rend der ersten 6 Monate beträgt die Lohn-
fortzahlung 100 % des Lohnes, im Anschluss 
daran 80 %. 
3 Die Prämien der Berufsunfallversicherung 
trägt die Gemeinde. Die Prämien der Nicht-
berufsunfallversicherung tragen die Ange-
stellten. 

Art. 34 Lohnfortzahlung bei Mutterschaft 
1 Die Lohnfortzahlung bei Mutterschaft 
richtet sich unter Vorbehalt von Abs. 2 nach 
dem Bundesgesetz über den Erwerbsersatz 
für Dienstleistende und bei Mutterschaft. 8) 
2 Die Lohnfortzahlung beträgt 100 % des 
Lohnes und dauert 112 Kalendertage. Der 
Mutterschaftsurlaub beginnt frühestens 14 
Kalendertage vor der voraussichtlichen Ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7) UVG, SR 832.20 
8) EOG, SR 834.1 
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burt des Kindes und ist zusammenhängend 
zu beziehen. 
3 Die Arbeitgeberin schliesst für den Teil 
der Lohnfortzahlung, welcher die Leistungen 
nach EOG übersteigt, eine Versicherung ab. 
Die Prämien werden je zur Hälfte von der 
Arbeitgeberin und den Angestellten getragen. 
4 Für Angestellte mit Teilpensen gelten die-
se Bestimmungen sinngemäss. 
5 Anschliessend an den Mutterschaftsurlaub 
wird einer Angestellten auf Gesuch hin ein 
unbezahlter Urlaub gemäss Art. 46 von bis 
zu sechs Monaten gewährt. Das entspre-
chende Gesuch ist spätestens drei Monate 
vor der voraussichtlichen Geburt an den Per-
sonaldienst zu richten. 

Art. 35 Lohnfortzahlung bei militärischen und 
ähnlichen Dienstleistungen 

Bei militärischen und ähnlichen Dienstleis-
tungen (insbesondere Zivildienst, Schutz-
dienst, Rotkreuzdienst) erhalten Angestellte 
während 3 Monaten pro Jahr eine Lohnfort-
zahlung in der Höhe von 100 % des Lohnes. 
Nach Ablauf dieser Frist erhalten sie die 
Leistungen nach dem Bundesgesetz über den 
Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft. 9) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9) EOG, SR 834.1 
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Art. 36 Weitere Regelungen zur Lohnfortzah-
lung 

1 Kinder- und Ausbildungszulagen werden 
während der gesamten Dauer der Lohnfort-
zahlungspflicht ausgerichtet. Zulagen für 
ausserfamiliäre Kinderbetreuung werden 
während der ersten 6 Monate der Arbeits-
verhinderung ausgerichtet. Die weiteren Ent-
schädigungen sind von der Lohnfortzah-
lungspflicht ausgenommen, sofern diese wäh-
rend der Arbeitsverhinderung nicht trotzdem 
anfallen. 
2 Der Gemeinderat kann die Lohnfortzah-
lung kürzen oder entziehen, wenn die oder 
der Angestellte:  

a) die Krankheit oder den Unfall absichtlich 
oder grobfahrlässig herbeiführte; 

b) sich bewusst einer aussergewöhnlichen 
Gefahr oder einem Wagnis aussetzte. 
3 Von Dritten erbrachte Lohnersatzzahlun-
gen, wie namentlich Erwerbsausfallentschä-
digungen, Taggelder und Renten der Unfall-, 
Kranken- oder Invalidenversicherung, gehen 
im Umfang der von der Gemeinde erbrach-
ten Lohnfortzahlungspflicht an sie über. Die 
Lohnfortzahlung darf den ausbezahlten 
Lohn bei Arbeitsfähigkeit nicht übersteigen 
und endet in jedem Fall mit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses.  
4 Im Umfang der durch die Gemeinde er-
brachten Lohnfortzahlungspflicht gehen An-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gemeinde als Begriff lassen, da es um finan-
zielle Leistungen geht, die der Gemeinde zu-
kommen (nicht unterschiedlichen Anstel-
lungsbehörden). 
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sprüche der Angestellten gegenüber haft-
pflichtigen Dritten auf sie über.  

Art. 37 Zusätzliche Versicherungen 
1 Die Gemeinde und die Angestellten kön-
nen den Abschluss zusätzlicher Kollektiv-
Versicherungen, wie namentlich einer über-
obligatorischen Kranken- oder Unfallversi-
cherung, vereinbaren.  

 

 

 

 

 

 
2 Die dafür anfallenden Prämien gehen voll-
umfänglich zu Lasten der oder des Angestell-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen. 

IV. Weitere Leistungen 
  

Art. 38 Anerkennungsprämie 
1 Für besondere, die Erwartungen überstei-
genden Leistungen können Einmalzulagen 
oder andere Anreize ausgerichtet bzw. bewil-
ligt werden.  

 

 
2 Die Verordnung regelt das Nähere. 

Art. 39 Dienstaltersgeschenk 
1 Nach Vollendung des  

a) 5. Dienstjahres steht den Angestellten eine 
einmalige Treueprämie zu. 

b) 10., 20., 30. und 40. Dienstjahres erhält die 
oder der Angestellte als Anerkennung ein 
Dienstaltersgeschenk.  

 
1 Für besondere Leistungen können Aner-
kennungsprämien ausgerichtet werden. 

 
2 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die 
Ausrichtung einer Anerkennungsprämie. 

 
3 Die Verordnung regelt das Nähere. 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Kanton übernommen. 
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2 Ein Dienstaltersgeschenk beträgt nach 
Wahl der/des Angestellten entweder 10 Ar-
beitstage bezahlter Ferien und 1/24 des Jah-
reslohnes oder 20 Arbeitstage bezahlter Feri-
en oder 1/12 des Jahreslohnes.  
3 Die individuelle Höhe des Dienstaltersge-
schenkes bemisst sich nach dem durch-
schnittlichen Beschäftigungsgrad der letzten 
10 Jahre. 
4 Dienstaltersgeschenke werden nur an An-
gestellte in ungekündigter Stellung ausgerich-
tet. 
5 Die Verordnung regelt das Nähere. 

Art. 40 Leistungen bei Todesfall 
1 Im Todesfall der oder des Angestellten 
richtet die Gemeinde den Lohn während 3 
Monaten weiter aus und zwar an: 

a) die hinterbliebene Ehegattin oder den hin-
terbliebenen Ehegatten; 

b) die hinterbliebene Partnerin oder den hin-
terbliebenen Partner einer eingetragenen 
Partnerschaft; 

c) natürliche Personen, die von der versi-
cherten Person in erheblichem Masse un-
terstützt worden sind, oder die Person, die 
mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu 
ihrem Tod ununterbrochen eine Lebens-
gemeinschaft geführt hat oder die für den 
Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsa-
mer Kinder aufkommen muss;  

 

 

 

 

 

 

 
4 aufgehoben 

 

 

 
1 Im Todesfall der oder des Angestellten 
wird der Lohn während 3 Monaten weiter 
ausgerichtet und zwar an: 

 

 

 

 

c) die hinterbliebenen Kinder, welche An-
spruch auf Kinder- oder Ausbildungszulagen 
nach dem Bundesgesetz über die Familienzu-
lagen berechtigen, sofern keine Auszahlung 
nach lit. a und b erfolgt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen. 
 
 
 
 

Vom Kanton übernommen. 
Die bisherige Regelung hätte zu Mehrfachan-
sprüchen führen können.  
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d) die hinterbliebenen minderjährigen Kinder 
und an volljährige Kinder bis zum 25. Al-
tersjahr, die sich in einer Ausbildung be-
finden, sofern keine Auszahlung nach lit. 
a-c erfolgt. 

 

 
2 Führt der Todesfall bei den anspruchsbe-
rechtigten Hinterbliebenen zu einer finanzi-
ellen Notlage, so kann der Gemeinderat auf 
Gesuch die Dauer der Leistungen bis auf 6 
Monate ausdehnen. Der Gemeinderat ent-
scheidet endgültig. 

d) die hinterbliebene Konkubinatspartnerin 
oder der hinterbliebene Konkubinatspartner, 
wenn mit der verstorbenen Person unmittel-
bar vor deren Ableben nachweisbar mindes-
tens 5 Jahre eine eheähnliche Gemeinschaft 
bestanden hat und sofern keine Auszahlung 
nach lit. a, b oder c erfolgt. 

 
2 Führt der Todesfall bei den anspruchsbe-
rechtigten Hinterbliebenen zu einer finanzi-
ellen Notlage, so kann der Gemeinderat auf 
Gesuch hin die Dauer der Leistungen bis auf 
6 Monate ausdehnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Ferien, Feiertage, Freitage und Urlaub 
  

Art. 41 Ferienanspruch 
1 Der Ferienanspruch pro Kalenderjahr 
wird im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit 
bemessen und beträgt: 

a) 25 Arbeitstage für Angestellte bis zum 50. 
Altersjahr; 

b) 30 Arbeitstage für Angestellte ab dem 
vollendeten 50. Altersjahr. 
2 Der Ferienanspruch nach Abs. 1 lit. b ent-
steht ab Beginn des Kalenderjahres, in wel-
chem die oder der Angestellte das 50. Alters-
jahr vollendet. 
3 Bei Krankheit oder Unfall während den 
Ferien können diese nachbezogen werden, 
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wenn sie mit einem ärztlichen Zeugnis belegt 
sind. 

Art. 42 Ferienbezug 
1 Die Angestellten können den Zeitpunkt 
der Ferien grundsätzlich frei bestimmen, so-
weit betriebliche Bedürfnisse nicht entgegen-
stehen. 
2 Mindestens zwei Ferienwochen sind in 
der Regel zusammenhängend zu beziehen. 
3 Ferien, die aus dienstlichen Gründen im 
Kalenderjahr nicht vollständig bezogen wur-
den, müssen im folgenden Kalenderjahr bis 
spätestens Ende Mai nachbezogen werden. 
Der Bezug wird vom Personaldienst in Ab-
sprache mit der Abteilungsleitung angeord-
net. 
4 Angeordnete Ferienansprüche, welche 
nicht bezogen wurden, verfallen entschädi-
gungslos. Über Ausnahmen entscheidet das 
Gemeindepräsidium. 

 

 

Art. 43 Kürzung der Ferien 
1 Bei Arbeitsverhinderung infolge Krank-
heit, Unfall, militärischen oder ähnlichen 
Dienstleistungen wird der Ferienanspruch 
der oder des Angestellten ab dem 90. Kalen-
dertag für jede weiteren 30 Kalendertage der 
Arbeitsverhinderung um 1/10 gekürzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ferientage, die vor Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses nicht mehr bezogen 
werden können, werden ausbezahlt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen. 
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2 Die Kalendertage der einzelnen Gründe 
einer Arbeitsverhinderung werden zusam-
mengerechnet. 
3 Der Bezug des bezahlten Mutterschaftsur-
laubes nach Art. 34 hat keine Kürzung des 
Ferienanspruches zur Folge. 

Art. 44 Feiertage  
1 Als bezahlte Feiertage gelten Neujahr, 2. 
Januar, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, 
Pfingstmontag, 1. August, Weihnachts- und 
Stephanstag. 
2 Als halber Feiertag gilt der Nachmittag 
des Kinderfests. 
3 Fallen diese Feiertage auf einen Samstag, 
Sonntag, einen Freitag nach Art. 45 oder eine 
Abwesenheit wegen Krankheit oder Unfall, 
ist ein Nachbezug nicht möglich. Fallen sie in 
die Ferien oder auf einen Kompensationstag, 
können sie nachbezogen werden.  
4 Die Anordnung von Arbeit an diesen Fei-
ertagen ist möglich. In diesem Fall muss der 
Feiertag an einem anderen Tag kompensiert 
werden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Der Gemeinderat kann im Zusammenhang 
mit der Feiertagsregelung pro Jahr einen ar-
beitsfreien Tag festlegen. Bei besonderen 
Umständen kann ein weiterer arbeitsfreier 
Tag gewährt werden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen. 
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Art. 45 Freitage 
1 Es werden folgende Freitage gewährt: 

 a) eigene Hochzeit 10) 2 Tage 

 b)Hochzeit11)der Kinder, 
Stiefkinder oder Pflegekin-
der, Geschwister, Eltern 1 Tag 

 c) Geburt des eigenen Kindes 3 Tage 

 

 d) Krankheit oder Unfall 
eines Familienmitgliedes, 
soweit eine Betreuung 
notwendig und nicht an-
derweitig geregelt ist (es 
kann eine ärztliche Be-
scheinigung verlangt 
werden) maximal 3 Tage pro Fall 

 e) Tod des Ehepartners/der Ehe-
partnerin bzw. des Lebens-
partners/der Lebenspartnerin, 
eines (Schwieger-) Elternteils 
oder (Stief-)Kindes 3 Tage 

 f) Tod der Geschwister oder 
anderer naher Verwandter 1 Tag 

 g) Umzug des eigenen Haushal-
tes, ausser während der Kün-
digungsfrist des Arbeitsver-
hältnisses 1 Tag 

 
 
 
 
 
 
 
c) Geburt des eigenen Kindes  
oder Adoption eines Kindes 3 Tage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vom Kanton übernommen 
Bei der Geburt des eigenen Kindes hat der 
Vater, bei Adoption eines Kindes haben bei-
de Elternteile Anspruch auf drei Freitage, 
sofern bei der Gemeindeverwaltung Herisau 
tätig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10)  bzw. Eintragung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft 
11) bzw. Eintragung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft 
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 h) Entlassung aus der Wehr-
pflicht  1/2 Tag 

2 Fallen diese Freitage auf einen Samstag, 
Sonntag oder einen Feiertag nach Art. 44, ist 
ein Nachbezug in der Regel nicht möglich. 

Art. 46 Unbezahlter Urlaub 
1 Die Anstellungsinstanz kann mit Zustim-
mung des Personaldienstes den Angestellten 
unbezahlten Urlaub bis maximal 6 Monate 
bewilligen. 
2 Während eines unbezahlten Urlaubes be-
steht nach Ablauf der gesetzlichen Fristen 
kein Versicherungsschutz mehr. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, bei rechtzeitiger Ab-
sprache, auf eigene Kosten den Versiche-
rungsschutz aufrecht zu erhalten. Die Dauer 
eines unbezahlten Urlaubes führt weder zu 
einem Ferienanspruch noch wird diese bei 
der Berechnung des Dienstalters hinzuge-
zählt. 

Art. 47 Bezahlte Abwesenheiten zu Gunsten 
öffentlicher Tätigkeiten 

1 Wer für die Mithilfe an einer Herisauer 
Schullagerwoche oder einem Lager eines 
Herisauer Jugendvereins beurlaubt wird, hat 
Anspruch auf Lohnzahlung für maximal 2,5 
Tage pro Jahr ohne Kürzung der Ferien. 
2 Für die Teilnahme an Kursen von Jugend 
und Sport (J+S) wird im Kalenderjahr ein 
Urlaub bis 5 Tage gewährt. 

 
 
2 aufgehoben  
 

 

 
1 Die Anstellungsbehörde kann mit Zu-
stimmung des Personaldienstes den Ange-
stellten unbezahlten Urlaub von mindestens 
10 Tagen bis maximal 6 Monate bewilligen, 
sofern dies ohne Störung des Betriebsablau-
fes möglich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anpassung nach Vernehmlassung (!) 
 
 
 

Der administrative Aufwand für die Abwick-
lung von unbezahltem Urlaub ist in jedem 
Fall der gleiche. Um diesen möglichst klein 
zu halten und auch den Bezug von tagewei-
sem „Unbezahltem“ zu unterbinden, ist die 
Einführung eines Mindestbezugs angebracht. 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
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3 Für die Ausübung eines öffentlichen Am-
tes gemäss Art. 60 wird im Kalenderjahr ein 
Urlaub bis 10 Tage gewährt. 

 
4 Für die Gewährung ist die Anstellungs-
instanz in Zusammenarbeit mit dem Perso-
naldienst zuständig. 

 

3 Für die Ausübung eines öffentlichen Amtes 
gemäss Art. 60 wird in der Regel im Kalen-
derjahr ein Urlaub bis 10 Tage gewährt. 
 
4 Für die Gewährung von Gesuchen gestützt 
auf Abs. 1 und 2 ist die Anstellungsbehörde 
in Zusammenarbeit mit dem Personaldienst 
zuständig.  

Art. 47a Vaterschaftsurlaub 
Ein Angestellter hat Anspruch auf bezahlten 
Vaterschaftsurlaub von 10 Arbeitstagen. Die-
ser ist im ersten Lebensjahr des Kindes zu 
beziehen. 

Genauere Regelung in Verordnung, nArt. 
20a (SRV 17.1), analog Art. 34 Personalver-
ordnung AR. 
 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 

Die „Landschaft“ – öffentliche Hand und 
private Unternehmungen – präsentiert sich 
sehr unterschiedlich und reicht von 5 Ar-
beitstagen bis maximal 16 Wochen Vater-
schaftsurlaub. 
Der Kanton AR gewährt 5 Tage, die Ge-
meinde Teufen 10 Tage. 
 

VI Weitere Rechte 
  

Art. 48 Mitarbeitendengespräch / Vorge-
setztenbeurteilung 

1 Die vorgesetzte Stelle führt mit ihren An-
gestellten jährlich mindestens ein Mitarbei-
tendengespräch. 
2 Die Angestellten haben die Möglichkeit 
einer Vorgesetztenbeurteilung. 

Art. 49 Stellenbeschreibung 
1 Der Personaldienst erlässt unter Miteinbe-
zug der Anstellungsinstanz für jede Stelle 
einen Stellenbeschreibung, der über Aufga-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Der Personaldienst erlässt unter Miteinbe-
zug der Anstellungsbehörde für jede Stelle 
eine Stellenbeschreibung, die über Aufgaben, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausdrücklich geregelt werden soll, dass die 
Stellenbeschreibung als Grundlage für die 
Funktionsbewertung dient (vom Kanton 
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ben, Verantwortung und Kompetenzen Aus-
kunft gibt. Im Weiteren enthält die Stellenbe-
schreibung Angaben über die Anstellungsart 
(öffentlich- oder privatrechtlich) und das 
Arbeitspensum (Vollzeit, Teilzeit oder stun-
denweiser Einsatz). 

 

 
2 Der Stellenbeschreibung wird regelmässig 
und bei jedem Stellenwechsel oder bei we-
sentlichen organisatorischen Veränderungen 
überprüft und allenfalls angepasst und ist 
vom Personaldienst, der Anstellungsinstanz 
und der oder dem Angestellten zu unter-
zeichnen. 

Art. 50 Aus-, Fort- und Weiterbildung 
1 Die Gemeinde unterstützt und fördert die 
funktionsbezogenen Fähigkeiten, die lang-
fristige flexible Einsatzbereitschaft sowie die 
Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz, indem 
sie für die Angestellten selbst oder durch 
Dritte entsprechende Möglichkeiten anbietet. 
2 Sie unterstützt und fördert zudem die: 

a) Ausbildung. Sie dient der Aneignung der 
für einen bestimmten Beruf notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Eine Ausbil-
dung wird in der Regel mit einem aner-
kannten Ausweis abgeschlossen. 

b) Fortbildung. Sie gewährleistet den Erhalt 
der beruflichen Qualifikationen durch 

Verantwortung und Kompetenzen Auskunft 
gibt. Im Weiteren enthält die Stellenbe-
schreibung Angaben über die Anstellungsart 
(öffentlich- oder privatrechtlich) und das 
Arbeitspensum (Vollzeit, Teilzeit oder stun-
denweiser Einsatz). Die Stellenbeschreibung 
dient als Grundlage für die Funktionsbewer-
tung. 
 
2 Die Stellenbeschreibung wird regelmässig 
und bei jedem Stellenwechsel oder bei we-
sentlichen organisatorischen Veränderungen 
überprüft und allenfalls angepasst und ist 
vom Personaldienst, der Anstellungsbehörde 
und der oder dem Angestellten zu unter-
zeichnen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

übernommen). 
Korrektur Grammatikfehler. 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 
 
 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
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Vermittlung von Kenntnissen und Fertig-
keiten zur zeitgemässen Berufsausübung. 
Fortbildungsmassnahmen sind für die An-
gestellten obligatorisch. Die Gemeinde 
übernimmt die Kosten. 

c) Weiterbildung. Sie führt zum Erwerb neu-
er Kenntnisse und Fertigkeiten und er-
möglicht den Angestellten die Übernahme 
neuer Funktionen und Aufgaben.  

3 Aus-, Fort- und Weiterbildungsmassnah-
men werden in der Regel im Mitarbeitenden-
gespräch besprochen und festgelegt. 
4 Die Anstellungsinstanz entscheidet in Ab-
sprache mit dem Personaldienst über eine 
allfällige Freistellung sowie über eine teilwei-
se oder vollständige Übernahme von Aus- 
und Weiterbildungskosten. 
5 Beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten 
für Aus- oder Weiterbildung, so wird die 
oder der Angestellte verpflichtet, für eine 
bestimmte Zeit im Dienste der Arbeitgeberin 
zu verbleiben.  
6 Den Umfang und die Modalitäten einer 
allfälligen Rückerstattung regelt die Verord-
nung. 

Art. 51 Zwischenzeugnis, Schlusszeugnis und 
Arbeitsbestätigung 

1 Die Angestellten können jederzeit sowie 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein 
Arbeitszeugnis verlangen, welches sich über 
die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Die Anstellungsbehörde entscheidet in Ab-
sprache mit dem Personaldienst über eine 
allfällige Freistellung sowie über eine teilwei-
se oder vollständige Übernahme von Aus- 
und Weiterbildungskosten. 
5 Beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten 
für Aus- oder Weiterbildung, so wird die 
oder der Angestellte verpflichtet, für eine 
bestimmte Zeit im Dienste der Gemeinde zu 
verbleiben. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 
 
Gemeinde als Begriff bleibt bestehen, Finan-
zen kommen der Gemeinde zu. 
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sowie über die Leistungen und das Verhalten 
der oder des Angestellten ausspricht. 
2 Auf Verlangen hat sich das Zeugnis auf 
Angaben über die Art und Dauer des Ar-
beitsverhältnisses zu beschränken. 

Art. 52 Ombudsstelle 
1 Die Angestellten können Streitigkeiten, in 
denen weder eine Verfügung noch ein Ent-
scheid ergangen ist, einer Ombudsstelle vor-
legen. Sie versucht, die Streitigkeit gütlich zu 
regeln. 
2 Der Gemeinderat bestimmt die Ombuds-
stelle nach Anhörung der Arbeitnehmerver-
tretung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Der Gemeinderat erlässt Ausführungs-
bestimmungen und bestimmt nach Anhö-
rung der Arbeitnehmervertretung die Om-
budsstelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungsbestimmungen finden sich 
in der Verordnung über die Ombudsstelle 
(SRV 17.7). 
 

 

4. Abschnitt: Pflichten der Angestellten 
 
I. Im Allgemeinen 

  

Art. 53 Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortung 

1 Die Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortung der Angestellten richten sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften, dem 
Stellenbeschreibung, dem schriftlichen Ar-
beitsvertrag sowie nach den Weisungen der 
Arbeitgeberin oder der vorgesetzten Stelle 
und den gemeinsamen Zielvereinbarungen. 
2 Wenn es die Umstände erfordern und so-
weit dies zumutbar ist, kann die Arbeitgebe-

 
 
1 Die Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortung der Angestellten richten sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften, der Stellenbe-
schreibung, dem schriftlichen Arbeitsvertrag 
sowie nach den Weisungen der Anstellungs-
behörde oder der vorgesetzten Stelle und den 
gemeinsamen Zielvereinbarungen. 
2 Wenn es die Umstände erfordern und so-
weit dies zumutbar ist, kann die Anstellungs-

 
 
Korrektur Grammatikfehler. 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 
 
 
Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
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rin der oder dem Angestellten eine andere 
Arbeit, eine andere Aufgabe oder einen ande-
ren Arbeitsort zuweisen. 

Art. 54 Arbeitspflicht und Treuepflicht 
1 Die Angestellten haben die ihnen übertra-
genen Aufgaben persönlich, sorgfältig, ge-
wissenhaft und wirtschaftlich zu erfüllen. Sie 
haben die Interessen der Gemeinde zu wah-
ren und die Rechte der Bevölkerung zu ach-
ten. 
2 Für die Angestellten gilt das Amtsgeheim-
nis. Es besteht auch nach Auflösung des 
Dienstverhältnisses weiter. 
3 Die Angestellten dürfen für ihre Tätigkeit 
keine Geschenke oder andere Vorteile bean-
spruchen oder annehmen. Ausgenommen 
sind Geschenke von geringem Wert sowie 
Auszeichnungen und Ehrungen. 

behörde der oder dem Angestellten eine an-
dere Arbeit, eine andere Aufgabe oder einen 
anderen Arbeitsort zuweisen. 

 

II. Arbeitszeit 
  

Art. 55 Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle 
1 Die durchschnittliche wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt 42 Stunden bei einem vollen 
Pensum. 
2 Die Verordnung regelt das Nähere; sie 
sieht verschiedene Arbeitszeitmodelle vor.  

 
3 Die Abteilungsleitungen legen in Abspra-
che mit dem Personaldienst für ihre Bereiche 

 
 
 
 
 
2 Die Verordnung regelt das Nähere; sie sieht 
verschiedene Arbeitszeitmodelle vor. Für 
Kaderangestellte kann Vertrauensarbeitszeit 
eingeführt werden. 

 

 
 
 
 
 
Für die Einführung der Vertrauensarbeitszeit 
soll die gesetzliche Grundlage klar definiert 
werden (vgl. Art. 60 Abs. 2, Personalgesetz 
AR). 
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die Arbeitszeitmodelle fest. 

Art. 56 Pikettdienst und ausserordentliche Ar-
beitszeit 

1 Sofern es die Verhältnisse erfordern, kann 
die vorgesetzte Stelle Angestellte: 

a) zur Leistung von Pikettdienst verpflich-
ten. Pikettdienst wird als Präsenz- oder 
Bereitschaftsdienst geleistet; 

b) auch ausserhalb der ordentlichen Arbeits-
zeit, namentlich während der Nacht oder 
an Sonn- und Feiertagen, zur Arbeit ver-
pflichten. 

2 Die Einteilung zu Pikettdienst und die 
Anordnung von Arbeit ausserhalb der or-
dentlichen Arbeitszeit erfolgt so früh als 
möglich. 
3 Die Verordnung regelt das Nähere. 

 

Art. 57 Überstunden 
1 Angestellte sind zur Leistung von Über-
stunden verpflichtet, sofern diese notwendig 
und zumutbar sind. 
2 Überstunden sind nur auf Anweisung der 
vorgesetzten Stelle zu leisten. Überstunden, 
die ausnahmsweise ohne ausdrückliche An-
weisung geleistet wurden, sind der vorgesetz-
ten Stelle umgehend zu melden, welche über 
die Anrechnung entscheidet. 
3 Anrechenbare Überstunden sind mit Frei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Anrechenbare Überstunden sind mit Frei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
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zeit von gleicher Dauer zu kompensieren. In 
Ausnahmefällen kann die Anstellungsinstanz 
eine Auszahlung zum ordentlichen Stunden-
lohn anordnen.  
4 Bei Angestellten ab einer in der Verord-
nung bestimmten Gehaltsklasse ist eine an-
gemessene Anzahl Überstunden im Lohn 
inbegriffen. 

zeit von gleicher Dauer zu kompensieren. In 
Ausnahmefällen kann die Anstellungsbehör-
de eine Auszahlung zum ordentlichen Stun-
denlohn anordnen.  

 

 

III. Weitere Pflichten 
  

Art. 58 Meldepflicht und Arztzeugnis 
1 Jegliche Art der Arbeitsverhinderung und 
die Veränderung in den persönlichen Ver-
hältnissen, soweit sie für das Arbeitsverhält-
nis von Bedeutung sind, müssen der vorge-
setzten Stelle umgehend gemeldet werden. 
2 Der Personaldienst kann bei Arbeitsunfä-
higkeit infolge Krankheit oder Unfall jeder-
zeit ein ärztliches Zeugnis verlangen. Dauert 
die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Arbeitsta-
ge, ist unaufgefordert ein ärztliches Zeugnis 
einzureichen, sofern der Personaldienst nicht 
ausdrücklich darauf verzichtet. 

Art. 59 Vertrauensärztliche Untersuchung 
1 Der Personaldienst ist auf Antrag der Ab-
teilungsleitung berechtigt, krankheits- oder 
unfallbedingte Absenzen überprüfen zu las-
sen und eine vertrauensärztliche Untersu-
chung anzuordnen. 
2 Weitergehende gesetzliche Vorschriften 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Der Personaldienst ist in Absprache mit 
der Anstellungsbehörde berechtigt, krank-
heits- oder unfallbedingte Absenzen über-
prüfen zu lassen und eine vertrauensärztliche 
Untersuchung anzuordnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durch die Änderung kann auch der Perso-
naldienst agieren. Es braucht dann keinen 
offiziellen Antrag. 
„Abteilungsleitung“ wird durch „Anstel-
lungsbehörde“ ersetzt.  
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bleiben vorbehalten. 
3 Angestellte haben der Anordnung einer 
vertrauensärztlichen Untersuchung Folge zu 
leisten. 
4 Die Vertrauensärztin oder der Vertrauens-
arzt ist gegenüber dem Personaldienst im 
notwendigen Umfange vom Arztgeheimnis 
befreit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 Öffentliche Ämter und Nebentätigkeiten 
1 Die Annahme oder Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes oder einer Nebentätigkeit 
ist dem Personaldienst in jedem Fall zu mel-
den. 
2 Führt die Annahme oder Ausübung eines 
öffentlichen Amtes oder einer Nebentätigkeit 
zu einer Beeinträchtigung der arbeitsvertrag-
lichen Pflichten, ist eine Bewilligung des 
Gemeinderats einzuholen. 
3 Eine Beeinträchtigung der arbeitsvertrag-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 59a Gesundheits- und Casemanagement 
1 Die Arbeitgeberin stellt ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement sicher. 
2 Mit dem Case-Management stellt die Ar-
beitgeberin ein Verfahren zur Verfügung, um 
Angestellten mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen eine Hilfestellung anzubieten. 
3 Die oder der Angestellte kann zur Mit-
wirkung an Eingliederungsmassnahmen des 
Arbeitgebers verpflichtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Kanton übernommen 
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lichen Pflichten liegt insbesondere vor, wenn 
die Gefahr eines Interessenkonfliktes besteht 
oder ein Teil der ordentlichen Arbeitszeit 
beansprucht wird. 
4 Der Gemeinderat kann die Bewilligung 
mit Auflagen, wie namentlich der Kompen-
sation beanspruchter Arbeitszeit, der Abgabe 
von Nebeneinkommen oder der Reduktion 
des Beschäftigungsgrades, verknüpfen. 

Art. 61 Verbot von Alkohol- und Drogenkon-
sum 

Der Konsum von Alkohol und anderen Dro-
gen während der Arbeitszeit ist verboten.  

Art. 62 Besondere Verpflichtungen 
Sofern ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse besteht, können im Arbeitsvertrag be-
sondere Verpflichtungen vorgesehen werden, 
namentlich: 

a) die Wohnsitznahme an einem bestimmten 
Ort; 

b) der Bezug einer Dienstwohnung; 

c) die Erreichung des Arbeitsortes innerhalb 
einer bestimmten Zeit; 

d) die Verwendung bestimmter Geräte, Ar-
beitskleider oder Sicherheitsvorrichtun-
gen; 

e) Massnahmen zur Prävention. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 61 aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelung ist nicht mehr zeitgemäss. Im Kan-
ton fehlt eine entsprechende ausdrückliche 
Regelung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

War insbesondere bei Hauswartspersonal 
früher der Fall, heute nicht mehr aktuell. 
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Art. 63 Datenschutz 
1 Die Bearbeitung von Daten richtet sich 
nach dem Gesetz über den Datenschutz.12) 

 

 

2 Bei einem Versicherungsverhältnis der 
Gemeinde mit privaten Versicherungsgesell-
schaften ist die Gemeinde befugt, die für die 
Bearbeitung der Versicherungsfälle erforder-
lichen Daten der Gesellschaft bekannt zu 
geben.  
3 Der Gemeinderat erlässt Weisungen über 
den Einsatz von Informatikmitteln und die 
Datenbearbeitung. 

 

 

Art. 63 Datenschutz und Datenbearbeitung 
1 Die Gemeinde bearbeitet Personendaten, 
soweit es für die Begründung, Durchführung 
und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
notwendig ist. Das Datenschutzgesetz findet 
Anwendung.12 

2 Über jede Angestellte und jeden Angestell-
ten wird ein Personaldossier geführt, welches 
alle im Zusammenhang mit dem Arbeitsver-
hältnis wesentlichen Informationen enthält. 
 
 
3 Die Gemeinde ist befugt, Personendaten für 
die Personal-, Lohn- und Versicherungsbe-
wirtschaftung mit einem zentralen Informa-
tionssystem zu bearbeiten. 

4 Die Verordnung regelt das Nähere. 

Vom Kanton übernommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Arbeitsrechtliche Verfügungen bei ungenü-
gender Leistung oder Pflichtverletzung 

  

Art. 64 Massnahmen bei ungenügender Leis-
tung oder Pflichtverletzung 

1 Genügen Leistung oder Verhalten der  
oder des Angestellten den Anforderungen 
nicht, oder werden Pflichten aus dem Ar-
beitsverhältnis verletzt, so trifft die Anstel-
lungsinstanz die zur Sicherung eines geord-
neten Aufgabenvollzuges erforderlichen 

 
 
1 Genügen Leistung oder Verhalten der oder 
des Angestellten den Anforderungen nicht, 
oder werden Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis verletzt, so trifft die Anstellungsbe-
hörde in Absprache mit dem Personaldienst 
die zur Sicherung eines geordneten Aufga-

 
 

Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“ 
und einheitliche Ausübung dank Mitwirkung 
des Personaldienstes. 

                                                        
12) DSG, bGS 146.1 



 Beilage 1.2 

PersonalreglementSynopse_Beilage 1.2.docx 39/45 

Massnahmen. 
2 Sie kann insbesondere: 

a) einen schriftlichen Verweis erteilen; 

b) die Zuweisung anderer Aufgaben oder die 
Versetzung des oder der Angestellten ver-
fügen; 

c) eine Lohnkürzung verfügen; 

d) die Kündigung androhen; 

e) eine definitive oder vorübergehende Frei-
stellung anordnen; 

f) eine ordentliche oder fristlose Kündigung 
nach Art. 15 f. aussprechen. 

3 Mehrere Massnahmen können miteinan-
der verbunden werden. 

benvollzuges erforderlichen Massnahmen. 

 

5. Abschnitt: Rechtsschutz 
 

  

Art. 65 Öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse 
1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Ar-
beitsverhältnis keine Einigung zu Stande, 
erlässt die Anstellungsinstanz eine Verfü-
gung. 
2 Das Verfahren richtet sich nach dem Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege. 13) 

3 Der Rekurs hat keine aufschiebende Wir-

 

1 Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeits-
verhältnis keine Einigung zu Stande, erlässt 
die Anstellungsbehörde eine Verfügung. 

 
 
 
 
 

 

Einheitlicher Begriff „Anstellungsbehörde“. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13) VRPG, bGS 143.1 
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kung.  
4 Beschwerde- und Rekursverfahren sind 
auf Gemeindestufe kostenlos. Bei miss-
bräuchlichem Verhalten können der oder 
dem Angestellten die Kosten des Verfahrens 
ganz oder teilweise auferlegt werden. 

Art. 66 Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse 
Der Rechtsschutz für privatrechtlich Ange-
stellte richtet sich nach den Vorschriften des 
Obligationenrechts und des Bundesgesetzes 
über den Gerichtsstand in Zivilsachen14).  

Art. 67 Gleichstellungsgesetz 
Für Streitigkeiten im Anwendungsbereich 
des Bundesgesetzes über die Gleichstellung 
von Frau und Mann15) richtet sich der Rechts-
schutz für öffentlich-rechtliche Arbeitsver-
hältnisse nach Art. 65 und für privatrechtli-
che Arbeitsverhältnisse nach Art. 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Abschnitt: Schluss- und Übergangsbestim-
mungen 
 

  

Art. 68 Ausführungsbestimmungen 
Der Gemeinderat erlässt die Personalverord-
nung (samt Anhängen). 

Art. 69 Aufhebung des bisherigen Rechts 

 
 
 
 
 
 

 
Sollten gestützt auf diese Teilrevision Ände-
rungen der Arbeitsverträge erfolgen (neu 
öffentlich-rechtliche Anstellung), ist im Ver-
trag festzuhalten, was in Bezug auf allfällige 
Anrechnung der Dienstaltersjahre vereinbart 

                                                        
14)  GestG, SR 272 
15)  GlG, SR 151.1 
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1 Mit dem Inkrafttreten dieses Personalreg-
lements werden alle ihm widersprechenden 
Erlasse, Bestimmungen sowie jegliche alt-
rechtliche Regelungen und Entscheide aufge-
hoben oder geändert: 
2 Insbesondere werden aufgehoben: 

a) das Dienst- und Besoldungsreglement, 
SRV 17 

b) die Verordnung zum Dienst- und Besol-
dungsreglement, SRV 17.1 

c) die Arbeitszeitweisung des Verwaltungs-
personals, SRV 17.2 

d) die Verordnung DBO Bauamt, SRV 21.1 

3 Geändert werden: 

a) Schulreglement, SRV 31 

 Art. 15:  

 1 Für die Angestellten des Ressorts Schu-
le gelten grundsätzlich die Bestimmungen 
des Personalreglements der Gemeinde 
Herisau. 

 2 gestrichen 

b) Sportzentrumsreglement, SRV 91 

 Art. 11 

 2 lit. c) gestrichen 

 Art. 17 

 Es gelten die Bestimmungen des Personal-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wird. Aus der Aufhebung der privatrechtli-
chen Vertragsverhältnisse im Personalregle-
ment ergibt sich kein Recht auf automatische 
Anerkennung der bisherig geleisteten Ar-
beitsjahre als Dienstjahre. Deshalb ist keine 
Übergangsbestimmung notwendig.  
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reglements. 

c) Hauswartsverordnung, SRV 31.3 

 Art. 4 

 1 Soweit diese Verordnung keine beson-
deren Regelungen festlegt, gelten für die 
Anstellungsverhältnisse der Hauswart-
dienste die Personalerlasse der Gemeinde 
Herisau. 

 2 Die Einstufung der Hauswartinnen und 
Hauswarte erfolgt auf der Grundlage der 
Richtlinien des Schweizerischen Fachver-
bandes der Hauswarte. 

 3 gestrichen 

Art. 70 Neues Recht 
1 Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Reglements bestehenden öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnisse gilt neues 
Recht, soweit diese nicht bereits nach altem 
Recht gekündigt worden sind. 
2 Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes eingetreten sind, geben keinen 
Anspruch auf rückwirkende Anwendung 
dieses Gesetzes. 
3 Sämtliche bestehende öffentlich-rechtliche 
Arbeitsverhältnisse werden mittels eines 
schriftlichen Arbeitsvertrages spätestens drei 
Monate nach Inkrafttreten dieses Reglements 
an das neue Recht angepasst.  
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Art. 71 Übergangsbestimmung betreffend Be-
soldung 

Die zuletzt bezogenen Löhne werden in die 
neuen Arbeitsverträge übernommen. Vorbe-
halten bleiben Lohnanpassungen infolge des 
Ausgleichs lohnrelevanter Änderungen auf-
grund der Auswirkungen der Globalbilanz. 
Zulagen und Spesen werden nach den neuen 
Bestimmungen in der Personalverordnung 
und deren Ausführungsbestimmungen ausge-
richtet. 

Art. 72 Übergangsbestimmung betreffend Feri-
en– und Zeitsaldi 

1  Für die nach altem Recht noch nicht be-
zogenen Ferientage und Zeitsaldi wird eine 
Übergangsfrist bis zwölf Monate nach In-
kraftsetzung dieses Reglements gewährt. Der 
Personaldienst ordnet in Absprache mit der 
Anstellungsinstanz den Bezug der Ferientage 
und Zeitsaldi an. Angeordnete aber nicht 
bezogene Ferientage und Zeitsaldi verfallen 
entschädigungslos. 
2  Über Ausnahmen entscheidet das Ge-
meindepräsidium. 

Art. 73 Übergangsbestimmung betreffend 
Dienstaltersgeschenk 

Angestellte, die bereits während der Geltung 
der altrechtlichen Regelung des Dienstalters-
geschenkes bei der Gemeinde tätig waren, 
können zwischen der altrechtlichen und der 
neuen Regelung wählen. 
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Art. 74 Übergangsbestimmung betreffend or-
dentliche und vorzeitige Pensionierung 

1 Angestellte, die bis zum 31. Dezember des 
zweiten Jahres nach Inkraftsetzen dieses 
Reglements, das heisst bis zum 31. Dezember 
2013, das 63. Altersjahr vollenden, können 
wählen zwischen einer ordentlichen Pensio-
nierung nach Art. 10 und nachfolgender Re-
gelung: 

a) Übertritt in den Ruhestand am Ende des 
Monats, in welchem das 63. Altersjahr voll-
endet wird. 

b) Sofern das Anstellungsverhältnis zum 
Zeitpunkt der Pensionierung mindestens 5 
Jahre gedauert hat, bezahlt die Gemeinde bis 
zum Eintritt der ordentlichen AHV-Rente 
eine Überbrückungsrente. Die individuell 
berechnete Überbrückungsrente ergibt sich 
aus der mutmasslichen einfachen AHV-
Altersrente im Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Beschäftigungsgrad der letzten 5 Jahre. 
2 Eine vorzeitige Pensionierung ist mit In-
krafttreten dieses Gesetzes nur noch nach 
neuem Recht (Art. 11) möglich.  
3 Für vorzeitige Pensionierungen, die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten, gilt 
bisheriges Recht bezüglich der Übergangs-
leistungen bis zum Pensionsalter nach 
AHVG. 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16)  SR 831.10 
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Art. 75  
1 Dieses Reglement untersteht dem fakulta-
tiven Referendum. 
2 Der Gemeinderat bestimmt das Inkrafttre-
ten. Er kann ein rückwirkendes Inkrafttreten 
per 1.1.2011 beschliessen.  

 
 
 
 

 
 

 


